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 Dezember 2024 

 

I. Bestätigung der Poststelle 

zuhanden 

des Postkunden 

für den Empfang eines Briefes, Paketes, Geldbetrages, 

etc. 
 

I.1 Nur für die auf dem Schein aufgeführten 

Verwendungen 

 

I.1.2 Empfangsbestätigungen für Aufträge 

(Inkasso von Nachnahmen; Transport von Amtssachen; 

Auslandsendungen; Empfangs-/Abholschein für 

Prämienlose; Interniertenpost 2. Weltkrieg) 

 
I.1.2.1 Formular-Nr. 3  --  D (1852) 

I.1.2.2 Formular-Nr. 44 --  D (ca. 1857) 

I.1.2.3 Formular-Nr. 549 --  D (1879) 

I.1.2.4 Formular-Nr. 549  --  F (1879) 

I.1.2.5 Formular-Nr. 549  --  DF (1880-95) 

I.1.2.6 Formular-Nr. L.2.  --  DFI (1924) 

I.1.2.7 Formular-Nr. 3154a  --  DFI (1940-46) 
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I.1.2.1 Formularnummer 3  --  Deutsch 

 

 
3.D.0. 1852  Empfangsbestätigung für die Aufgabe einer Nachnahme; Format 25,5x18,2 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.D.0.1852 Vorderseite 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.D.0.1852 Rückseite 

 

 

 

 

I.1.2.2 Formular-Nr. 44  --  D (1857) 
 

44.D.0.1857       Titel  :  „  Schweizerische  Postverwaltung  / Empfang = Schein“ 
 
                           Empfangsschein für Amtssachen, 

                           Vorderseitig: keine Scheingebühr vermerkt, 

                           Rückseitiger  Vermerk Scheingebühr im Text vorhanden. 

                           Format  :  19,5 * 12,5  cm  

                           Formular  :  „Form. 44.“  
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                           Rückseite  :  bedruckt  

                           Papier  :  Beige 

 

 

 
44.D.0.1857 – Vorderseite - Quelle   Sammlung  Egger  

 

 
44.D.0.1857 – Rückseite - Quelle   Sammlung  Egger  
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I.1.2.3 Formular-Nr. 549  --  D  (1879) 
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549.D.1879        Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

                            

                           Titel  :  „Obligatorischer und unentgeltlicher   Empfangschein“ 

                           Papier  :  braun  

                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  S.S.  II. 79  -- 400 : 

 
Abbildung  : 549 D.1879 – Quelle Sammlung Egger  --  II.79 -- Vorderseite 

 

 
Abbildung  : 549 D.1879 – Quelle Sammlung Egger  --  II.79 -- Rückseite 
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I.1.2.4 Formular-Nr. 549  --  F  (1879) 
 

549.F.1.             Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

                            

                           Titel  :  „Récépissé obligratoire et gratuit” 

                           Papier  :  braun  

                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  S.S.  II. 79  -- 250 : 

 
Abbildung : 549.F.1   -- Quelle  Sammlung Egger 
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Abbildung : 549.F.1   -- Quelle  Sammlung Egger 

 

I.1.2.5 Formular-Nr. 549  --  DF  (1880-95) 
 

549.DF.1880      Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

                            

 

            Titel  :  „Obligatorisch. Gratis-Empfangschein  --  Récépissé obligatoire et gratuit » 

 

                           Text Rückseite :  französischer Text Zeile 4 endet mit „ Rép. Ar-„ 

                           Papier  :  braun  

                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  S.S.  VII. 80  -- 400,                                              eg 

                                                       S.S.  I. 82      --  400.   /  S.S. I. 82. 400’000          eg 
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Abbildung : 549.DF.1880   -- Quelle  Sammlung Egger -- Auflage VII-80 

 

 
Abbildung : 549.DF.1880   -- Quelle  Sammlung Egger -- Auflage VII-80 

 

 

 

549.DF.1883      Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

                            

 

            Titel  :  „Obligatorisch. Gratis-Empfangschein  --  Récépissé obligatoire et gratuit » 

 

                          Text Vorderseite : 1. Zeile endet mit „Geldanweisung“ 

                          Text Rückseite :  französischer Text Zeile 4 endet mit „ Rép. Argen-„ 

                           Papier  :  braun  
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                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  S.S.  I.      82  -- 400,000 

                                                       S.S.  VIII. 83  -- 400,000 

                                                       S.S.  II.     85. – 400’000  

 

 
Abbildung : 549.DF.1883   -- Quelle  Dokumentation Egger -- Auflage VIII-83 

 

 
Abbildung : 549.DF.1883   -- Quelle  Dokumentation Egger -- Auflage VIII-83 
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549.DF.1887      Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

 

            Titel  :  „Obligatorisch. Gratis-Empfangschein  --  Récépissé obligatoire et gratuit » 

 

                           Text Vorderseite : 1. Zeile endet mit „Einzugsmandate“ 

                           Papier  :  braun  

                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  G. S.IX.   87. – 500'000   → Gw                    eg 

                           Druckvermerk  :  G. S. I.     89. – 500'000   →  

                           
 

 
Abbildung : 549.DF.1887   -- Quelle  Sammlung Egger -- Auflage IX-87 
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549.DF.1892      Debrunner  :  keine  Nummer, da dies nach Definition keine Ganzsache ist.  

 

            Titel  :  „Obligatorisch. Gratis-Empfangschein  --  Récépissé obligatoire et gratuit » 

 

                           Text Vorderseite : 1. Zeile endet mit „Wertschachteln“ 

                           Papier  :  braun  

                           Formularnummer  : 549 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  G. S. VII. 92. – 500'000   

                           Druckvermerk  :  G. S. VI.  94. – 500'000   

                           Druckvermerk  :  G. S.  I.    95. – 500’000 

 

 
Abbildung  :  549.DF.1892   --  Quelle  Samlung seb  --  Auflage  I.95 – 500’000 
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I.1.2.6 Formular-Nr. L.2. Empfangs-/Abholschein für 

Prämienlose 

 

 
Rückseite unbedruckt 

 

 

 

 

I.1.2.7 Formular-Nr. 3154a  --  DFI (1940-46) 
 

(Für Interniertenlager bzw. -Poststellen) 
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Der ominöse Empfangsschein 

Von Georges Schild, Bern 
 

In Nr. 104 und 105 des DER GANZSACHENSAMMLER beschreibt 
unser Mitglied Anton Egger zwei fast identische, bisher unbekannte 
Empfangsscheine, die offensichtlich in einem Interniertenlager, bzw. von 
einer Interniertenpoststelle verwendet worden sind. Zufälligerweise fand 
ich letzthin bei einem Besuch in Warschau bei einem Sammlerfreund 
einen gleichen Empfangsschein.  
 

 
 

Für mich war es der erste, den ich in den Händen hielt, trotzdem ich seit 
gut 50 Jahren Interniertenpost der Schweiz sammle und auch bereits 
darüber publiziert habe. Und da ich gerade daran bin, eine neue 
Abhandlung über dieses Geiet zu schreiben, schaute ich in meinen 
Unterlagen nach und fand auch die entsprechende Bestimmung über 
den Gebrauch dieses Scheines. In der Anleitung für die 
Postordonnanzen der Interniertenlager der Feldpostdirektion steht 
unter den Punkten 28. - 31. folgendes: 

 

Jede Postordonnanz erhält von der Poststelle ein Empfangscheinheft 
(Form.3154a), das fortlaufend nummerierte Empfangscheine mit 
Durchschreibdoppel enthält. Der Ort ist zum Voraus mit dem geraden 
Stempel der Ortspoststelle einzusetzen. Auf dem im Heft verbleibenden 
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Doppel bescheinigt die Poststelle den Empfang der Sendung mit 
Unterschrift und Stempel. 
 

Kurz vor Aufbrauch ist bei der Poststelle ein neues Heft zu verlangen. 
Die ausgeschriebenen Hefte werden der Poststelle abgegeben. 

 

Wünscht der Absender ausser dem Empfangschein der Postordonnanz 
noch eine Bescheinigung durch die Poststelle, so hat die Postordonnanz 
den Empfangsschein gleichwohl auszustellen und über dem Aufdruck 
„Empfangschein“ den Vermerk „vorläufiger“ anzubringen. Der 
Empfangschein der Poststelle ist dem Absender auf der nächsten 
Zustellung auszuhändigen gegen Rückgabe des vorläufigen 
Empfangscheines, den die Postordonnanz an das Durchschreibedoppel 
heftet oder klebt. 
 

Wenn die Internierten die Ortschaft verlassen, gibt die Postordonnanz 
das Empfangscheinheft auf der Poststelle ab. [bis zum Anfang des 20. 
Jahrhundert war die Schreibweise "Empfangschein"]. 

 

Das wäre also der Hintergrund, welcher die Existenz dieses 
Empfangsscheines erklärt. Die Interniertenpostordonnanz stellte also 
dem Internierten im Lager einen solchen Empfangsschein aus, riss ihn 
aus dem Heft heraus und übergab ihn dem internierten Absender. Dann 
lieferte er die betreffende Korrespondenz im Zivilpostbüro (welches ja 
gleichzeitig auch das Interniertenpostbüro war) ab, wo ihm die 
Auslieferung auf dem Doppel im Empfangsscheinheft bestätigt wurde. 
Ganz so, wie in der Anleitung vorgeschrieben, haben sich die Postämter 
offenbar nicht verhalten. Auf meinem Exemplar mit der Nr. 27 befindet 
sich der Tagesstempel von ELGG, also nicht der vorgeschrieben 
Linearstempel des Zivilpostbüros. Auf den beiden anderen, bisher 
bekannt gewordenen, ist der Interniertenpoststempel von ST. BLAISE 
abgeschlagen, also auch nicht der Linearstempel. In der Praxis scheint 
es so gewesen zu sein, dass die Postordonnanz den auf der 
Interniertenpoststelle abgestempelten Empfangsschein dem Absender 
ausgehändigt hat. 
 

Eine Frage bleibt jedoch noch: Wie viele Empfangsscheine enthielt das 
Heftchen? 50 oder 100? Auf dem Druckvermerk ist die Anzahl der 
damals in Auftrag gegebenen Heftchen mit 6‘000 angegeben und die 
Zahl 100 als Anzahl Scheine. Es bleibt nun nichts Anderes übrig als zu 
warten, bis ein Schein mit einer Zahl über 50 auftaucht. Dann wissen wir 
es genau. 

 

Übrigens: Die PTT scheint damals – im Juli 1940 - mit einer langen 
Internierungszeit gerechnet zu haben, denn eine Auflage von 6‘000 
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solcher Empfangsscheinheftchen scheint doch sehr hoch zu sein. Ob bis 
zum Kriegsende alle aufgebraucht worden sind? 
 

 

 

 

 

 

 


